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Fallung und Riickschnitt von Baumen und
Gebiischen in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. eines
jeden Jahres

D
. Q%

Sie wollen auf lhrem Grundstiick einen Baum fallen oder Gebusch beschneiden?

Basisinformationen

Nutzungsberechtigte oder Eigentimer von Grundstiicken missen bei einer geplanten
Baumfallung oder einem Ruckschnitt von Bd&umen bzw. Geblisch folgendes beachten:

In der Zeit vom 01.03. bis 30.09. eines jeden Jahres gilt das sogenannte
"Sommerfallverbot". Es dirfen Baume, Gebusche und andere Gehdlze nicht
abgeschnitten, gefallt oder gerodet werden. Zulassig ist ein Form- und Pflegeschnitt (z.B.
einer Gartenhecke).

Wichtiger Hinweis: In Bremen und Bremerhaven gilt eine Baumschutzverordnung. Fur
alle geplanten Maflinahmen an geschutzten Baumen ist ein Antrag bei der
Naturschutzbehorde zu stellen.

Ablauf

Es ist ein formloser Antrag mit folgenden Inhalten zu stellen:

o Antragsteller/-in (Name und Anschrift)

betroffenes Grundstiick (Anschrift/Flur und Flurstiick)
Pflanzenart/en (z.B. Birke, Efeu, Brombeergebiisch, o. a.)
Grunde fiur die Fallung oder den Ruckschnitt

Angaben zu vorhandenen Nist- und Brutstéatten

o

o

o

o

Weitere Hinweise

o Die Baumschutzverordnung ist zu beachten!
o Malnahmen zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit, die nicht aufgeschoben
werden kdnnen und nicht auf andere Weise durchgefihrt werden kdnnen, sind ohne
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Befreiung zuldssig, wenn der Baum oder das Gebiisch an Stral3en, Wegen oder auf
Grundstlicken stehen, die von Personen betreten werden. Die Baume oder das
Gebusch, das zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit geféllt werden soll, sollte im
eigenen Interesse im Vorwege mindestens fotografisch dokumentiert werden.

o Fragen zum Nachbarrecht und Baumen kdnnen nicht beantwortet werden.

Zustandige Stellen

- Die Senatorin filr Umwelt, Klima und Wissenschaft | Abtl. 3 | Natur,
Wasser

+49 421 361-2407

An der Reeperbahn 2, 28217 Bremen
Website

office@umwelt.bremen.de

Online Services

o Onlinedienst - Baume und andere Geholze fallen oder beschneiden

Formulare

o Formloser Antrag auf Befreiung vom Sommerfallverbot (pdf, 444.8 KB)
Antragsvordruck als Hilfestellung
Kein Online-Service
Unterschrift erforderlich
Einreichen per Fax oder Post mdglich

Gebiihren /| Kosten
94,00 EUR positiver Bescheid

47,00 EUR ablehnender Bescheid

Rechtsgrundlagen

o Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 839 Absatz 5

Haufige Fragen
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-umwelt-klima-und-wissenschaft/die-senatorin-fuer-umwelt-klima-und-wissenschaft-abtl-3-natur-wasser-9434
https://umwelt.bremen.de/
mailto:office@umwelt.bremen.de
https://onlinedienste.bremen.de/Onlinedienste/Service/Entry/AFM_BAUM
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Antrag%20Sommerf%C3%A4llverbot%202020.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/index.html

Wann muss ich einen Antrag stellen, wenn ich in der Zeit vom 01.03. bis
30.09. eines Jahres einen Baum fallen oder Gebiisch beschneiden
mochte?

Sobald die Fallung eines Baumes oder ein Rickschnitt von Gebusch in der Zeit vom
01.03. bis 30.09. eines jeden Jahres geplant ist, der mehr als ein schonender Form- und
Pflegeschnitt ist.

Hinweis: Fur Baume, die nach der Baumschutzverordnung geschutzt sind, ist immer ein
Antrag zu stellen.

Ich mochte in der Zeit vom 01.03. bis 30.09 einen geschiitzten Baum
fallen oder Aste abschneiden. Was muss ich beachten?

In der Zeit vom 01.03. bis 30.09. eines jeden Jahres gilt das sogenannte
"Sommerfallverbot". Es durfen Bd&ume, Gebusche und andere Gehdlze nicht
abgeschnitten, gefallt oder gerodet werden. Zuléssig ist ein Form- und Pflegeschnitt (zum
Beispiel einer Gartenhecke).

Fur alle geplanten Mal3nahmen an geschitzten BaAumen ist ein Antrag bei der
Naturschutzbehotrde zu stellen. Ein Antragsformular kann auf der Internetseite der
Senatorin

fur Umwelt, Klima und Wissenschaft heruntergeladen werden oder es kann die
Onlineantragsstrecke genutzt werden. Bei Antragstellung missen neben den
erforderlichen Angaben noch zuséatzlich Angaben zu vorhandenen Nist- und Brutstatten
gemacht werden.

Ich mdchte bauen. Es besteht ein Konflikt mit Baumen auf dem
Baugrundstiick. Was muss ich tun?

Hierzu gibt die Naturschutzbehdrde im konkreten Fall Auskuntft.

Wer priift die Verkehrssicherheit (Standfestigkeit und Bruchsicherheit)
eines Baumes?

Fur die Prifung kommen je nach Anforderung ein Fachbetrieb des Garten- und
Landschaftsbaus sowie 6ffentlich bestellte und vereidigte Sachverstandige in Frage. Die
Sachverstandigen kénnen bei der Handelskammer (www.handelskammer-bremen.de)
oder z.B. der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (www.lwk-niedersachsen.de) erfragt
werden.
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Wann darf ich Hecken schneiden?

Zierhecken auf Grundstlcken durfen jederzeit wieder in Form geschnitten werden

(schonender Rickschnitt des Zuwachses eines Jahres), wenn sichergestellt ist, dass
keine geschitzten Tiere betroffen sind.

Aktualisiert am 21.10.2025

Seite 4 von 4



	 Fällung und Rückschnitt von Bäumen und Gebüschen in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. eines jeden Jahres 
	Basisinformationen
	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Zuständige Stellen
	Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Abtl. 3 | Natur, Wasser

	Online Services
	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Rechtsgrundlagen
	Häufige Fragen
	Wann muss ich einen Antrag stellen, wenn ich in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. eines Jahres einen Baum fällen oder Gebüsch beschneiden möchte?
	Ich möchte in der Zeit vom 01.03. bis 30.09 einen geschützten Baum fällen oder Äste abschneiden. Was muss ich beachten?
	Ich möchte bauen. Es besteht ein Konflikt mit Bäumen auf dem Baugrundstück. Was muss ich tun?
	Wer prüft die Verkehrssicherheit (Standfestigkeit und Bruchsicherheit) eines Baumes?
	Wann darf ich Hecken schneiden?



